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31-565/2  
 
 
Vollzug des Tierseuchengesetzes und der Bienenseuch en-Verordnung; 
Bekämpfung der Varroatose  
 
Das Landratsamt Dingolfing-Landau erlässt folgende 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 
 

1 Anordnung 

Im gesamten Landkreis Dingolfing-Landau sind alle Bienenvölker nach Trachtende mit zuge-
lassenen Mitteln gegen Varroatose zu behandeln. 

1.1 Diese Anordnung gilt für das Behandlungsjahr 2015. 

1.2 Bei der Anwendung der Arzneimittel haben sich die Bienenhalter nach den Anweisungen der 
Hersteller zu richten. 

1.3 Ausnahmen vom allgemeinen Behandlungsgebot sind möglich, falls es sich um Versuche zur 
Resistenzzucht handelt. Anträge dazu sind an das Landratsamt Dingolfing-Landau zu stellen. 

2 Anordnung des sofortigen Vollzugs  
Diese Anordnung wird für sofort vollziehbar erklärt. 

3 Kosten  
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 

4 Inkrafttreten 
Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Dingolfing-Landau als öffentlich bekanntgegeben. 

 
 
 
Dingolfing, 08.04.2015 
Landratsamt Dingolfing-Landau  
 
 
 
Hinweise: 

 

1. Im Interesse einer effektiven Varroatose-Bekämpfung werden die Imker gebeten, 
überdurchschnittliche Winterverluste der Veterinärabteilung des Landratsamtes Dingolfing-Landau 
( Tel:08731/87507) zu melden.  

2. Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der 
verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekanntzumachen. Einer Begründung dieser 
Allgemeinverfügung bedarf es gemäß Art. 39 Abs. 2 Nr. 5 BayVwVfG nicht. 
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3. Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt 
 Dingolfing-Landau, Obere Stadt 1, 84130 Dingolfing, Zimmer-Nr. 150, aus. Sie kann während 
 der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

 
 
 

--------------- 
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BEKANNTMACHUNG 
 
 

DER HAUSHALTSSATZUNG 2015 DES SCHULVERBANDES   
 

FRONTENHAUSEN 
 
 
Auf Grund der Art. 8 und 9 Bayer. Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) i.V.m. Art. 63 ff der 
Gemeindeordnung hat der Schulverband Frontenhausen am 11. Dezember 2014 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1, Art. 40 
Abs. 1 KommZG i.V.m. Art 65 Abs. 3 GO bekanntgemacht wird: 
 

 

I.  
§ 1  

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 

im Verwaltungshaushalt  in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 

622.900  € 

  
und  
  
im Vermögenshaushalt  in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 

       80.000  € 

  
festgesetzt.  
  
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen  für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3  
 

Verpflichtungsermächtigungen  im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll)  zur Finanzierung von Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 522.000 € festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage) . 
 
Für die Berechnung der Schulverbandsumlage  wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 01.10.2014  auf 160 Verbandsschüler  festgesetzt. 
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Die Verwaltungsumlage  wird je Verbandsschüler  auf    3.262,50   € festgesetzt. 
 
 

Eine Investitionsumlage  wird nicht erhoben. 
 

 

§ 5 
 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht 
beansprucht. 
 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2015 in Kraft. 
 

II. 
 

Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 Abs.1 KommZG und Art. 63 Abs. 3 GO amtlich 
bekanntgemacht. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40  
KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO eine Woche lang vom 27. April 2015  bis  04. Mai 2015 in der 
Marktverwaltung, Marienplatz 3, 84160 Frontenhausen, Zimmer Nr. 8, während der allgemeinen 
Geschäftsstunden öffentlich auf. 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres zur 
Einsichtnahme auf (Art. 9 Abs. 9  BaySchFG, Art. 40 KommZG, § 4 Satz 1 Bekanntmachungsver-
ordnung). 
 
 
 
Schulverband Frontenhausen 
gez. 
Dr. Gassner  
Schulverbandsvorsitzender 
 

 
 

--------------- 
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--------------- 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Heinrich Trapp 
Landrat 


